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Kirchliche Unterweisung HEIMBERG





Merkblatt

zur kirchlichen Unterweisung (KUW) 

in der Evangelisch-reformierten

Kirchgemeinde Heimberg

1. Absicht der KUW

Im Anschluss an die Taufe will die KUW Schülerinnen und Schüler lebensnah und stufengerecht mit den biblischen Grundlagen vertraut machen und darauf aufbauend über die Grundlagen des reformierten Glaubens informieren. Für nicht getaufte Schülerinnen und Schüler kann die KUW auch zur Vorbereitung auf die Taufe dienen.

Die KUW versteht sich als Beitrag zur Förderung des ganzen Menschen (Kopf​-Herz-Hand) und will zur religiösen Mündigkeit hinführen.

Gottesdienst und Glaube sollen hilfreich erlebbar werden und zur Lebensbewältigung beitragen, be​sonders auch im Sinne einer Ermutigung. Die KUW beginnt im zweiten Schuljahr und wird mit der Feier der Konfirmation im neunten Schuljahr abge-schlossen.

2. Verbindlichkeit

Art. 66, Abs.1 der Kirchenordnung:

Die kirchliche Unterweisung bildet mit allen ihren Teilen ein zusammen​gehörendes Angebot.

Wenn Schülerinnen oder Schüler wesentliche Teile versäumen, ist mit ihnen und den Erziehungsverant​wortlichen zu reden, damit das Versäumte in geeigneter Weise nachge​holt werden kann.

3. Anmeldung zur KUW

In der zweiten Hälfte des ersten Schuljahres erhalten die  Eltern die Unterlagen zur Anmeldung ihres Kindes. Sie melden ihr Kind schriftlich zur KUW an. Damit erklären sie die Bereitschaft, ihr Kind zum lückenlosen Besuch der KUW anzuhalten. 

Es ist in begründeten Ausnahme​fällen möglich, dass Kinder später in die KUW eintreten können. Das Nachholprogramm wird von den Unterrichtenden mit den betrof​fenen Schülerinnen und Schülern und den Eltern individuell besprochen.

Der Austritt aus der KUW ist mit einer schriftlichen Erklärung der Eltern möglich, hat allerdings zur Folge, dass das Kind nicht konfirmiert wird.

4. Gottesdienstbesuche

Die obligatorischen Gottesdienstbesuche sind Teil der KUW. Sie dienen der Einführung in den gottesdienstlichen Teil des Gemeindelebens. 
Die Gottesdienstbesuche werden jeweils durch eine Unterschrift bestätigt. Voraussetzung für die Unter-schrift ist ein anständiges Verhalten während des Gottesdienstes.

5. Begleitung durch die Eltern

Die Ziele der KUW werden besser erreicht, wenn die Eltern ihr Kind  unterstützen und bei den KUW-Aktivitäten nach Möglichkeit begleiten.

6. Absenzen

Die Besuche der verschiedenen Unterrichtseinheiten werden den Schülerinnen und Schülern von den Unterrichtenden im "Begleitheft zur kirchlichen Unterweisung der Kirchgemeinde Heimberg" be​stätigt. Für Absenzen gelten dieselben Richtlinien wie für die Schulen. Arzt/Zahnarztbesuche sind möglichst ausserhalb der KUW-Aktivitäten zu vereinbaren. Absenzen sind tele​fonisch den Unterrichtenden mitzu​teilen. In der KUW können im Gegen​satz zur Schule keine freien Halbtage bezogen werden.

7. Nachholmöglichkeiten

Einzelne versäumte Einheiten müssen nach Absprache mit der unterrichtenden Person nach-geholt oder kompensiert werden. Ein ganzer KUW-Block kann gege​benenfalls zu einem späteren Zeitpunkt absolviert werden. 

8. Schlussbemerkung

Um die knapp bemessene Unterrichts​zeit sinnvoll zu nutzen, wird von den Schülerinnen und Schülern ein konstruktives und aufmerksames Verhalten erwartet. Andernfalls kann der Kirchgemeinderat auf Antrag der Unterrichtenden die Fehlbaren vom Unterricht und der Konfirmation ausschliessen.
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